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Norm

ZPO §557

Rechtssatz

Werden Einwendungen erhoben, dann ist nur über sie zu verhandeln, andere als die dort geltend gemachten Fehler

können nicht mehr wahrgenommen werden. In der Bestreitung der (Höhe der) Wechselforderung ist nicht auch die

Behauptung der mangelnden Fälligkeit erkennbar enthalten.
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